
Begründung zuiii Bebauungsplan "VJcrnzmühlc''

l Erfordernis tier Planaufstr1llung

Der im Geltungsl)ereich des Planes erfaßte Teil dns Ortskerrles
von Erpolzheim umfaßt einen Teil des historisch gewachsenen
C)rtsl(crnes; hier sind wichtige- bauliche Anlagen vorhanden,
dio im Zusammenhang mit anclcrorl baulichen Anlagen das
Ortsbild prägen, sowie teilweise von städtebaulicher una
geschichtlicher Bedeutung sind. Ihre Erhaltung ist deshalb
von allgemeinem Interesse. Zum arlderen sind andere Bereiche
baulich ncu zu ordnen. Als Grundlage für diese Neuordnung
client dieser Bebauungsplan .
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Bestehende Rechtsverhältnisse

Die
AZ.

Bäume entlang der lserlach sind mit Rechtsverorclrlurig
362-18/7a iIGoschütztor LaHdschafLsbQstaltdtoilli

4 Basta rtd

D(}r Bestand stellt sich als vfirizr:rgohöftb(}bauung er)Llarl8
der flaupLsLraße dar. Dir: anschließoridnil [lausgärLeii sind
jeweils zur lsorlaclx hill gerichtet. Nach Süclori über is(:nach
schlirlßt dirokl l<(!ii)r) Bobauurtg aii, mit Ausrlahmo des Sporl-
hrlimrls. Dio Woritzmühlo lie2L clirelct an der lsonach urls bil-
dcll mit sr:hort baulichen Aillagr:il flirion vierseitigor) Block
dor zur llaupLsLraß(: gnöffit(}t isl
13auliche Nutzung5

Die im Bebauungsplan mit tA', 'C' und 'D' bezeichneten
Gebiete sind entsprechend dem Bestand als Dorfgcbiet ausgc-
tv i ese ri .

Die Bereiche 'B' ulla 'E' sind als Mischgcbiet ausgewiesen.
da sie langfristig neuen Nutzungen zugeführt werden sollen.
und das \NiohRcn nur noch zweitraitgig hier ausgewiesen ist

Hierzu ist es erforderlich, die zulässigon flöchstwerte für
die Gruft(]flächenzahl sowie die Geschoßflächenzahl zu über-
schreitcrl. Diese (ibcrschreitungcn sind 8clnäß 5 17 Abs. 9.
BauNVO zulässig

Gründe die dies rechtfertigen, liegen in der NutzungsmögLich-
l(eit der vorhandencrt baulichen Anlage der WernzrnÜhle be-
grüiidot. Die vorhailclerie ArtlaB(: läßt bei rcduziertenl privaLcrl
GruitdsLücl< eirlo NuLzurtg zu, die über dcn zu.tässigert Wortcri
dos $ 17 BauNVO beßert. Da eilte Erhaltung \ind Nutztinß Gier
V!(:riizmühlt: ang(:strobl wird, isl eint: Erllöhurif{ dr:r GRZ auf
0,5 uilcl d(:r GFZ auf 1,0 (:rforclerlich

Amtsplan
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Der B(:reich 'E' soll zul<ünfLig verstärkt d(}r V(:rsorgurig eins
Ortes dienen, hi(:r sollorl Geschäfte mit LVohriuri2erl errichtet
werden. Da die GruiidsLücksfläche sehr klr:iit für dia vorge-
sehen(} Nutzurli3 ultd baulich(l Gestaltung ist, v/ird dio Er
höhung der GRZ auf 0,7 sowie der GFZ auf 1,4 erforderlich.

Zum Ausgleich
der Mühllstraße

der
als

Erhöhung der Dichte sind die neuen
befahrbare Wohnwenae auszubauen.

Teile

6 Kosten

Die zu erwartenden l<osten können nur, bezüglich der Straßen-
baumaßnahmen Mijhlstraße neuer Teil, geschätzt werden. Die
l<osten für den Grunderwerb in Teilbereichen können nicht
geschätzt werden .

Straßenausbau Mühlstraße neuer Teil ca . 170 . 000, 00 DM

7 Erhaltungsgebote

Zum Schutz der historischen baulichen Anlagen werden im
Bebauungsp.lan Erhalturigsgebotc} festgesetzt, soweit sie nicht
gomeindeeigene Grundstücke und Gebäude betreffen, wird dies

der Wernzmühle auch von seiten dor Denkmalpflege-
unterstützt. Die Wernzmühle wurde unter Schutz ge-

i m Falle
behörde
stellt

Erpolzheim, den lO März 1983

(Beck)
Ortsbürgermeister



Ortsgeme hde Erpolzheim

Bes täte gunn

Die Begründung vom l0.3.1983 zum Bebauungsplan "Dorferneuerungs
und Erhaltungsplan Ortskern - Wernzmühle" der Ortsgemeinde
Erpolzhei.m hat zusammen mi-t den zeichnerischen Festsetzungen
des Bebauungsplanes vom
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in den Di.ensträumen der Verbandsgemeindeverwaltung öffentlich
ausge legen .

Die Auslegung wurde durch Amtsblatt der Verbandsgemeinde Freinsheim
vom 17 .3.1983 öffentlich bekanntgemacht

Erpolztlëim, den 15 . 6 . 1984
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Ortsbürgermeister


